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1654 [August 7 . ] Juli 28 . B
ERKLAERUNG VON STATTHALTER, RAETEN UND BUERGERN DER STADT ZUE-

RICH ZUM KLEINODIENSTREIT

Da ihr Mitrat Thomas Werdmüller sowie Hptm. Dietegen Holzhalb

auf die an sie am 22 . Juni [2 . Juli ] ergangene Zitation unge¬

horsamerweise nicht reagiert , hätte man an und für sich genügend

Ursache gehabt , diese deswegen zu bestrafen . In Anbetracht ihres
Herkommens und ihrer Verwandtschaft wolle man sie aber nochmals

auf den 24 . August [3 . September ] vorladen , was man ihnen hier¬
mit durch Hptm. Hans Hofmeister anzeige . Am genannten Tag hätten
sie sich mit den Kleinodien einzufinden und sich so dem Urteil

vom 18 . März [28 . März ] zu unterwerfen.
Sollten Werdmüller und Holzhalb wider Erwarten nicht erscheinen,

werde man sie "in contumaciam " verurteilen , wobei sie alsdann
"Ehr Und Gutt auch das Vatterland verwürckt " hätten.



Versehen mit dem aufgedrückten Sekretssiegel der Stadt Zürich.
Kanzlei Zürich
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